
1. Anderung der Geschäftsordnung
für den Gemeinderat Großhabersdorf vom 11.05.2020,

(vom 19.04.2021)

Auf Grundlage des Beschlusses des Gemeinderates Großhabersdorf vom 15,04.2021
wird die Geschäftsordnung wie folgt geändert:

§1

In § 11 Abs. 2 Nr. 4 (einzelne Aufgaben des ersten Bürgermeisters) wird nach dem
Buchstaben d folgender Buchstabe e angefügt:

,,e) Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen."

§2

Die 1. Anderung der Geschäftsordnung trittzum0l.05.202I in Kraft.

Großhabersdorf, 19.04.2021
Gemeinde Großhabersdorf

1. Bürgermeister


